
 Von dem in der Police genannten Jahresprämienbetrag werden zu Beginn eines jeden Ver-
sicherungsjahres 60% zuzüglich Ausfertigungsgebühr und Versicherungssteuer fällig. Die 
restliche Jahresprämie zuzüglich Gebühren und Versicherungssteuer ist fällig, sobald eine 
Schadenzahlung erfolgt. Die Restprämie kann von der Schadenzahlung einbehalten werden.

 
Ist im Falle eines unter die Police fallenden Schadens eine Rücküberführung der Yacht 
im beschädigten Zustand in den Heimathafen nicht vertretbar, so vergütet der Versiche-
rer wahlweise notwendige Übernachtungs- oder Rückreisekosten zum Heimathafen bis 
zu eur 260,00 pro Besatzungsmitglied, insgesamt jedoch nicht mehr als eur 1.300,00 je 
Schadenfall.

 Der Wechsel zu den Yacht-Kasko-Sonderbedingungen mit den entsprechenden Schaden-
freiheitsklassen kann jederzeit schriftlich beantragt werden und ist sinnvoll, sobald vier 
schadenfreie Versicherungsjahre nachgewiesen werden können.
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Hamburger Yacht-Versicherung

schomacker Versicherungsmakler GmbH

Katharinenhof/Zippelhaus 2

d-20457 Hamburg

Tel.  +49 (0)40 - 36 98 49 - 0

Fax +49 (0)40 - 36 98 49 - 11

info@schomacker.de

www.schomacker.de

Geschäftsführer:

Andreas Medicus

Volker Reichelt

AG Hbg. HRB 65561

Hamburger sparkasse

IBAN de71 20050550 1042234169

sWIFT: HAsP de HH XXX

CI: de83ZZZ00000244370


